
Streik- und Aufruhrklauseln für Versicherungen nach
den ADS Güterversicherung 1973 in der Fassung 1984 TR 424/95

1 Umfang der Versicherung

1.1 Die in Ziffer 1.1.2.2 der ADS Güterversicherung 1973
in der Fassung 1984 ausgeschlossenen Gefahren
von Streik, Aussperrung, Arbeitsunruhen, terrori-
stischen und politischen Gewalthandlungen, unab-
hängig von der Anzahl der daran beteiligten Per-
sonen, Aufruhr und sonstigen bürgerlichen Unruhen
sind im Umfang der vollen Deckung mitversichert.

1.2 Kosten, die dadurch entstehen, daß infolge einer
versicherten Gefahr die Reise nicht angetreten, un-
terbrochen oder nicht fortgesetzt wird, ein Hafen
angelaufen wird oder die Güter ausgeladen, gela-
gert oder mit einem anderen Transportmittel wei-
terbefördert werden, ersetzt der Versicherer nur,
soweit sie nach den York Antwerpener Regeln zur
großen Haverei gehören.

2 Kündigung

2.1 Die Versicherung der in Ziffer 1 bezeichneten Ge-
fahren kann jederzeit, auch nur für bestimmte Re-
gionen, mit zweitägiger Frist vor Beginn der Versi-
cherung vom Versicherer gekündigt werden. Die
Versicherung von lagernden Gütern -transportbe-
dingte Zwischenlagerungen ausgenommen- kann
auch nach Risikobeginn gekündigt werden; die Kün-
digung wird nach Ablauf der Kündigungsfrist zum
deklarierten nächsten Ablauftermin, spätestens in
einem Monat, wirksam.

2.2 Die Kündigung des führenden Versicherers gilt
gleichzeitig für alle Mitbeteiligten.
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